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Präambel 

Der Landesschachverband Sachsen-Anhalt e. V. (LSV) und die Landesschachjugend Sachsen-Anhalt (LSJ) 

würdigen vorbildliches sowie langjähriges freiwilliges, ehrenamtliches, gesellschaftliches oder berufliches 

Engagement im Schachsport (sowohl auf sportlicher Ebene als auch im kulturellen und pädagogischen 

Bereich), hohe sportliche Leistungen zu Ehren des LSV bzw. der LSJ sowie Persönlichkeiten und 

Institutionen des öffentlichen Lebens, die zur erfolgreichen Entwicklung des Schachspiels im Land 

Sachsen-Anhalt und dessen gesellschaftlicher Anerkennung wesentlich beigetragen haben.  

Der LSV ehrt Vereinsjubiläen und zeichnet Sportler und Sportlerinnen für hervorragende Leistungen bei 

bedeutenden sportlichen Ereignissen wie z. B. Deutschen Meisterschaften, internationalen 

Meisterschaften und Schacholympiaden aus. 

Junges ehrenamtliches und freiwilliges Engagement sowie ehrenamtliches und freiwilliges Engagement im 

Jugendbereich werden in Verantwortung der Landesschachjugend (LSJ) geehrt. Die inhaltliche Gestaltung 

sowie deren Umsetzung obliegen grundsätzlich der LSJ. Die Antragstellung erfolgt direkt über die LSJ.  

Ehrungen im Bereich Trainerinnen und Trainer sowie die Vergabe der Schach-Oscars („Wahl zum 

Sportler/Sportlerin und Mannschaft des Jahres“) werden durch den Arbeitskreis Schachball und die 

Leistungssportkommission bearbeitet und gesondert geregelt. 

Es steht dem LSV und der LSJ frei, weitere Auszeichnungsformate projektbezogen oder für verschiedene 

Zielgruppen auszuschreiben. Die Verantwortung für inhaltliche Gestaltung, Umsetzung und 

Antragsbearbeitung obliegt den jeweiligen Referaten. Die öffentliche Sichtbarmachung vorgenommener 

Ehrungen ist wünschenswert. 

1 Übersicht 

Das Präsidium bzw. der Vorstand des LandesSchachVerbandes Sachsen-Anhalt e. V. (LSV) verleihen auf 

Antrag 

- die Ehrenurkunde des LSV, 

- die Ehrennadel in Bronze, Silber oder Gold des LSV, 

- die Eintragung in das Ehrenbuch des LSV mit Urkunde 

- die Ehrennadel des LSB in Bronze oder Silber im Namen des Präsidiums des LandesSportBundes 

Sachsen-Anhalt e. V. (LSB) 

sowie als Sonderformen 

- die Ehrung für das schachsportliche Lebenswerk und  

- die Ehrung für außergewöhnliche Verdienste um die Förderung des Schachspiels. 

Der LSV Sachsen-Anhalt verleiht zudem für Medaillengewinnerinnen und -gewinner bei Deutschen 

Meisterschaften und internationalen Titelkämpfen die Ehrenmedaillen mit Jahreszahl.  

Der Landesverbandstag ernennt auf Antrag Personen zu Ehrenpräsidentinnen und Ehrenpräsidenten 

sowie zu Ehrenmitgliedern. 

Der LSV unterstützt die Vereinsarbeit durch die Förderung von Jubiläen. 

Die LSJ ehrt junges Engagement von Personen bis 27 Jahren mit der goldenen und silbernen 

Ehrenmedaille der LSJ. 

Auf einer jährlichen Ehrungsveranstaltung werden dazu Personen in fünf Kategorien ausgezeichnet. 
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2 Ehrenurkunde des LSV 

2.1 Auszeichnungskriterien  

Für mindestens 3-jähriges vorbildliches freiwilliges, ehrenamtliches, gesellschaftliches oder berufliches 

Engagement im Schachsport kann natürlichen Personen die Ehrenurkunde verliehen werden. 

Auch juristische Personen können die Ehrenurkunde für ein besonderes Engagement zur Förderung des 

Schachspiels in Sachsen-Anhalt erhalten. 

In besonders begründeten Fällen können die zeitlichen Fristen auch unterschritten werden.   

2.2 Antragstellung, Bearbeitung und Verleihung 

Für die Verleihung ist ein Antrag notwendig. Das entsprechende Formblatt wird auf der Webseite des 

LSV bereitgestellt. Der Antrag muss mindestens drei Monate vor der geplanten Auszeichnung per Mail 

bei der Geschäftsstelle eingereicht werden. Über die Verleihung entscheidet der Vorstand des LSV mit 

¾ Mehrheit. Sollte ein Antrag für die Auszeichnung eines Vorstandsmitgliedes vorliegen, so ist dieses bei 

der Abstimmung nicht stimmberechtigt. 

Die Verleihung der Ehrenurkunde für natürliche Personen erfolgt durch den Verein im Auftrag des LSV. 

Neben der Ehrenurkunde wird ein Präsent überreicht. 

Die Verleihung an juristische Personen erfolgt durch ein Präsidiumsmitglied. 

2.3 Bestellung, Kosten, Rückmeldung  

Die Kosten der Verleihung (Druckkosten Urkunden, Präsente ggf. Porto) trägt der LSV. Die 

Geschäftsstelle ist für den Urkundendruck bzw. die Beauftragung zuständig. Die Verleihungen sind in das 

elektronische Verwaltungssystem des DSB einzupflegen. 

3 Ehrennadeln des LSV 

3.1 Auszeichnungskriterien  

3.1.1 Bronze: 

mindestens 5-jähriges vorbildliches freiwilliges, ehrenamtliches, gesellschaftliches oder berufliches 

Engagement im Schachsport oder hohe sportliche Leistungen, wie z. B. mehrmalige Siege bei Bezirks- 

oder Landesmeisterschaften.  

3.1.2 Silber: 

mindestens 10-jähriges vorbildliches freiwilliges, ehrenamtliches, gesellschaftliches oder berufliches 

Engagement im Schachsport oder hohe sportliche Leistungen zu Ehren des LSV, wie z. B. mehrmalige 

Siege bei Deutschen Meisterschaften.  

3.1.3 Gold:  

mindestens 20-jähriges vorbildliches freiwilliges, ehrenamtliches, gesellschaftliches oder berufliches 

Engagement im Schachsport oder hohe sportliche Leistungen zu Ehren des LSV wie z. B. mehrmalige 

Teilnahme an internationalen Titelkämpfen, mehrmalige Nominierung für Nationalmannschaften, EM-

/WM- Medaillengewinn oder die Teilnahme an Schacholympiaden. 

In besonders begründeten Fällen können die zeitlichen Fristen auch unterschritten werden.   
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3.2 Antragstellung, Bearbeitung und Verleihung 

3.2.1 Bronze und Silber  

Für die Verleihung ist ein Antrag notwendig. Das entsprechende Formblatt wird auf der Webseite des 

LSV bereitgestellt. Der Antrag muss mindestens drei Monate vor der geplanten Auszeichnung per E-Mail 

bei der Geschäftsstelle eingereicht werden. Über die Verleihung entscheidet der Vorstand des LSV mit 

¾ Mehrheit. Sollte ein Antrag für die Auszeichnung eines Vorstandsmitgliedes vorliegen, so ist dieses bei 

der Abstimmung nicht stimmberechtigt. 

Die Verleihung der Ehrennadeln in Bronze erfolgt durch den Verein im Auftrag des LSV. Neben der 

Ehrennadel werden eine Urkunde und ein Präsent überreicht. 

Die Verleihung der Ehrennadeln in Silber erfolgt durch ein Präsidiumsmitglied. Neben der Ehrennadel 

werden eine Urkunde und ein Präsent überreicht. 

3.2.2 Gold 

Für die Verleihung ist ein Antrag notwendig. Das entsprechende Formblatt wird auf der Webseite des 

LSV bereitgestellt. Der Antrag muss mindestens drei Monate vor der geplanten Auszeichnung per E-Mail 

bei der Geschäftsstelle eingereicht werden. Über die Verleihung entscheidet das Präsidium des LSV mit 

¾ Mehrheit. Sollte ein Antrag für die Auszeichnung eines Präsidiumsmitgliedes vorliegen, so ist dieses 

bei der Abstimmung nicht stimmberechtigt. 

Die Verleihung erfolgt durch ein Vorstandsmitglied. Neben der Ehrennadel werden eine Urkunde und 

ein Präsent überreicht. 

3.3 Bestellung, Kosten, Rückmeldung  

Die Kosten der Verleihung (Druckkosten Urkunden, Ehrennadeln, Präsente ggf. Porto) trägt der LSV. 

Die Geschäftsstelle ist für den Urkundendruck bzw. die Beauftragung zuständig. Die Verleihungen sind in 

das elektronische Verwaltungssystem des DSB einzupflegen. 

4 Ehrennadeln des LSB 

4.1 Auszeichnungskriterien (entsprechend der LSB-Ehrungsordnung) 

4.1.1 Bronze 

Für mindestens 5-jähriges vorbildliches freiwilliges, ehrenamtliches, gesellschaftliches oder berufliches 

Engagement im Sport oder hohe sportliche Leistungen, wie z. B. Kreisrekorde, mehrmalige Siege bei 

Kreis- oder Landesmeisterschaften.  

4.1.2 Silber 

Für mindestens 10-jährige vorbildliches freiwilliges, ehrenamtliches, gesellschaftliches oder berufliches 

Engagement im Sport oder hohe sportliche Leistungen zu Ehren des LSB und der LFV wie z. B. 

Landesrekorde, mehrmalige Siege bei Landes- oder Deutschen Meisterschaften.  

In besonders begründeten Fällen können die zeitlichen Fristen auch unterschritten werden.   

4.2 Antragstellung, Bearbeitung und Verleihung 

Der Verfahrensweg geht aus dem Antragsformular für Ehrungen des LSB hervor. Der vorgenannte 

Antrag muss mindestens drei Monate vor der geplanten Auszeichnung per E-Mail bei der Geschäftsstelle 

des LSV eingereicht werden. Über die Verleihung entscheidet der Vorstand des LSV mit ¾ Mehrheit. 

Sollte ein Antrag für die Auszeichnung eines Vorstandsmitgliedes vorliegen, so ist dieses bei der 

Abstimmung nicht stimmberechtigt. 

Die Ehrennadeln werden durch ein Präsidiumsmitglied im Namen des Präsidiums des LSB verliehen. 

Neben der Ehrennadel werden eine Urkunde und ein Präsent überreicht. 
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4.3 Bestellung, Kosten, Rückmeldung  

Die Ehrennadeln in Bronze und Silber sind in der Geschäftsstelle des LSB zu bestellen. Die Kosten der 

Verleihung (Druckkosten Urkunden, Ehrennadeln, Präsente ggf. Porto) trägt der LSV. Die 

Geschäftsstelle ist für den Urkundendruck bzw. die Beauftragung zuständig. Die Verleihungen sind in das 

elektronische Verwaltungssystem des LSB und des DSB einzupflegen. 

5 Eintragung in das Ehrenbuch mit Urkunde 

Die Eintragung in das Ehrenbuch stellt die höchste Form der Auszeichnung des LSV dar.  

5.1 Auszeichnungskriterien 

Für außerordentliche Verdienste, langjähriges vorbildliches freiwilliges, ehrenamtliches oder berufliches 

Wirken im Schachsport und bedeutende Förderung des Schachsports, sowie für ausgewählte 

Persönlichkeiten mit Vorbildwirkung aus dem Kreis der Medaillengewinnerinnen und –gewinner bei 

bedeutenden sportlichen Ereignissen wie z. B. Welt- und Europameisterschaften, Schacholympiaden  

oder vergleichbaren anerkannten Meisterschaften des Weltverbandes, zeichnet das LSV-Präsidium auf 

Antrag Personen mit der Eintragung ins Ehrenbuch aus.  

Die „Eintragung in das Ehrenbuch“ setzt in der Regel die vorherige Verleihung der „Ehrennadel in Gold 

des LSV“ voraus. Der zeitliche Abstand zwischen beiden Auszeichnungen sollte angemessen sein.  

5.2 Antragstellung, Bearbeitung und Verleihung  

Für die Verleihung ist ein Antrag notwendig. Das entsprechende Formblatt wird auf der Webseite des 

LSV bereitgestellt. Der Antrag muss mindestens sechs Monate vor der geplanten Auszeichnung per Mail 

bei der Geschäftsstelle eingereicht werden. Über die Verleihung entscheidet das Präsidium des LSV mit 

¾ Mehrheit. Sollte ein Antrag für die Auszeichnung eines Präsidiumsmitgliedes vorliegen, so ist dieses 

bei der Abstimmung nicht stimmberechtigt. 

Die Verleihung erfolgt durch die Präsidentin bzw. den Präsidenten in würdigem Rahmen. Neben der 

Eintragung werden eine Urkunde und ein Präsent überreicht. 

Die Verleihungen sind in das elektronische Verwaltungssystem des DSB einzupflegen. 

6 Ehrung für außergewöhnliche Verdienste um die Förderung des Schachsports  

Die “Ehrung für außergewöhnliche Verdienste um die Förderung des Schachsports“ in Form einer 

Plakette mit Urkunde kann an Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, des Sportes sowie an juristische 

Personen verliehen werden, die sich in besonderer Weise um die Förderung des Schachsports in einer 

Gemeinde, in einem Landkreis oder im Land Sachsen-Anhalt verdient gemacht haben.  

Dazu zählen vorbildhafte oder innovative Förderung und Unterstützung von freiwilligem Engagement im 

Schachsport, innovative oder langfristige Unterstützung des Breiten- und/oder Leistungssports, 

herausragende sportpolitische Errungenschaften zur Verbesserung der Rahmenbedingungen für Vereine 

und Schachspielende sowie besonderes Engagement zur Förderung von Vielfalt und Teilhabe im 

Schachsport.   

6.1 Antragstellung, Bearbeitung und Verleihung 

Für die Verleihung ist ein Antrag notwendig. Das entsprechende Formblatt wird auf der Webseite des 

LSV bereitgestellt. Der Antrag muss mindestens drei Monate vor der geplanten Auszeichnung per Mail 

bei der Geschäftsstelle eingereicht werden.  Über die Verleihung entscheidet das Präsidium des LSV mit 

¾ Mehrheit. Sollte ein Antrag für die Auszeichnung eines Präsidiumsmitgliedes vorliegen, so ist dieses 

bei der Abstimmung nicht stimmberechtigt. 

Die Verleihung erfolgt durch ein Vorstandsmitglied. 

Die Verleihungen sind in das elektronische Verwaltungssystem des DSB einzupflegen. 
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7 Ehrung für das schachsportliche Lebenswerk  

Der LSV ehrt herausragende Persönlichkeiten des Schachsports in Sachsen-Anhalt für ihr 

schachsportliches Lebenswerk. Diese Persönlichkeiten sollen Vereinen des LSV angehören. Die Tätigkeit 

vor der Gründung des LSV kann bei der Würdigung einbezogen werden. Die Persönlichkeiten können in 

allen Bereichen des Sports tätig oder tätig gewesen sein. 

7.1 Auszeichnungskriterien  

- Trainerinnen und Trainer, die über mehr als 20 Jahre Medaillengewinnerinnen und 

Medaillengewinner bei bedeutenden sportlichen Ereignissen wie z. B. bei Deutschen 

Meisterschaften, Welt- und Europameisterschaften oder Schacholympiaden betreut haben bzw. 

für deren Heimtraining verantwortlich zeichneten. 

- Persönlichkeiten, die über mehrere Wahlperioden Vereine oder Abteilungen von Vereinen 

geführt und dazu beigetragen haben, Erfolge bei sportlichen Großereignissen wie z. B. 

Deutschen Meisterschaften, Welt- und Europameisterschaften oder Schacholympiaden zu 

sichern, und/oder sich besonders um die Talentfindung verdient gemacht haben. 

- Persönlichkeiten, die über mehrere Wahlperioden des LSV herausragende Verdienste um die 

Entwicklung des Schachsports erworben haben. 

7.2 Antragstellung, Bearbeitung und Ehrung  

Diese Ehrung erfolgt losgelöst von den vorgenannten Ehrungsformen.  

Der Antrag ist formlos mit einer aussagefähigen Darstellung der Leistungen und mit einem zeitlichen 

Vorlauf von sechs Monaten vor dem nächsten Landesverbandstag direkt an die Geschäftsstelle des LSV 

per E-Mail zu richten.  Die Ehrung ist mit einem Geldwert dotiert, welcher durch das LSV-Präsidium 

festgelegt wird, und kann zu jedem Landesverbandstag (alle vier Jahre) vergeben werden. Die 

Auszeichnung erfolgt durch das Präsidium des LSV auf dem Landesverbandstag in einem würdigen und 

angemessenen Rahmen.  

Die Verleihungen sind in das elektronische Verwaltungssystem des DSB einzupflegen. 

8 Ehrenmedaillen mit Jahreszahl 

Der LSV ehrt mit Ehrenmedaillen in Gold und Silber mit Jahreszahl herausragende Sportlerinnen und 

Sportler, die bei Deutschen Meisterschaften, Europa- und Weltmeisterschaften oder Schacholympiaden 

Medaillen errungen haben. 

8.1 Auszeichnungskriterien 

Die Ehrenmedaillen mit Jahreszahl werden ausschließlich an aktuelle Gewinnerinnen und Gewinner von 

Medaillen mit aktiver Spielberechtigung für einen Verein  in Sachsen-Anhalt vergeben. 

Medaillengewinnerinnen und Medaillengewinner bei internationalen offiziellen Meisterschaften erhalten 

die Goldene Ehrenmedaille mit Jahreszahl, Medaillengewinnerinnen und Medaillengewinner bei offiziellen 

Deutschen Meisterschaften erhalten die Silberne Ehrenmedaille mit Jahreszahl. Bei mehrmaligem 

Medaillengewinn wird die höchste Form der Ehrung verliehen. 

8.2 Antragstellung und Ehrung 

Die Verleihung der Ehrenmedaillen mit Jahreszahl bedarf keiner Antragstellung und vorherigen 

Auszeichnung des LSV. Die Verleihung erfolgt in einem würdevollen Rahmen durch das Präsidium des 

LSV. Es wird angestrebt, dass eine jährliche Ehrungsveranstaltung durchgeführt wird. Wird die 

Medaillenleistung erst nach der Ehrungsveranstaltung erzielt, so erfolgt die Einladung im kommenden 

Jahr. Die Jahreszahl der Ehrenmedaillen entspricht immer dem Jahr der Medaillenleistung. 
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9 Ehrenpräsidentin und Ehrenpräsident 

Der Landesverbandstag kann ehemalige besonders verdienstvolle Präsidentinnen und Präsidenten zu 

Ehrenpräsidentinnen bzw. Ehrenpräsidenten ernennen. 

9.1 Auszeichnungskriterien 

Zur Ehrenpräsidentin bzw. zum Ehrenpräsidenten können Personen ernannt werden, die mindestens 

acht Jahre (zwei Legislaturperioden) den LSV als Präsidentin bzw. Präsidenten geleitet haben und in 

dieser Zeit den Schachsport in Sachsen-Anhalt in besonderer Weise gefördert und geprägt haben. 

9.2 Antragstellung und Ehrung 

Den Antrag auf die Ernennung als Ehrenpräsidentin bzw. Ehrenpräsident kann nur das Präsidium an den 

Landesverbandstag stellen. Das Präsidium muss die Antragstellung mit einer ¾ Mehrheit beschließen. 

Soll eine scheidende Präsidentin bzw. ein scheidender Präsident direkt nach der Amtsübergabe zur 

Ehrenpräsidentin bzw. zum Ehrenpräsidenten ernannt werden, so soll die Abstimmung im Präsidium 

darüber als Umlaufbeschluss per E-Mail durchgeführt werden. Verantwortlich zeichnet dafür die 

Vizepräsidentin/ der Vizepräsident Öffentlichkeitsarbeit. In anderen Fällen erfolgt die Abstimmung auf 

einer Präsenzsitzung des Präsidiums. 

Der Landesverbandstag stimmt mit ¾ Mehrheit über die Ernennung zur Ehrenpräsidentin bzw. zum 

Ehrenpräsidenten ab. Zur Ernennung werden eine Urkunde und ein Präsent überreicht und diese direkt 

beim beschlussfassenden Landesverbandstag vorgenommen. 

10 Ehrenmitglieder 

Der Landesverbandstag kann besonders verdienstvolle Mitglieder zu Ehrenmitgliedern ernennen. 

10.1 Auszeichnungskriterien 

Zu Ehrenmitgliedern können Personen ernannt werden, die besondere Verdienste um die Entwicklung 

des Schachsports im Land Sachsen-Anhalt erworben haben.  

10.2 Antragstellung und Ehrung 

Den Antrag auf die Ernennung als Ehrenmitglied kann nur das Präsidium an den Landesverbandstag 

stellen. Das Präsidium muss die Antragstellung mit einer ¾ Mehrheit beschließen. Soll ein Mitglied des 

Präsidiums zum Ehrenmitglied ernannt werden, so ist dieses bei der Abstimmung nicht stimmberechtigt. 

Die Abstimmung soll auf einer Präsenzsitzung des Präsidiums erfolgen. 

Der Landesverbandstag stimmt mit ¾ Mehrheit über die Ernennung zum Ehrenmitglied ab. Zur 

Ernennung werden eine Urkunde und ein Präsent überreicht und diese direkt beim beschlussfassenden 

Landesverbandstag vorgenommen. 
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11 Ehrung von Vereinsjubiläen 

Der LSV unterstützt auf Antrag Vereine bzw. Schachabteilungen, die Jubiläen mit schachlichen 

Aktivitäten feiern wollen durch Geldzuwendungen wie folgt:  

bei 25 Jahren  50,00 € 

bei 50 Jahren 100,00 €  

bei 75 Jahren 150,00 € 

bei 100 Jahren  200,00 €  

und alle weiteren 50 Jahre 150,00 € 

Die Mittel für Vereinsjubiläen sind formlos (unter Beilegung eines Dokumentes über die Vereins- bzw. 

Abteilungsgründung) im Vorjahr des Jubiläums und unter Angabe des Verwendungszwecks (z. B. 

Jubiläumsturnier, Simultan, etc.) zu beantragen.  

Sie sind für satzungsgemäße Zwecke des Vereins zu verwenden.  

Die Beantragung muss bis spätestens 31.10. des Vorjahres an die Geschäftsstelle des LSV per E-Mail 

erfolgen.  

Die Auszahlung der Mittel erfolgt nach Zusendung eines Berichtes über das Jubiläum mit Foto, welchen 

der LSV auf der eigenen Homepage veröffentlichen darf. 

12 Ehrungen der Landesschachjugend für junges Engagement mit der 

Ehrenmedaille der LSJ 

12.1 Auszeichnungskriterien  

Diese Ehrung können Personen unter 27 Jahren erhalten, die sich ehrenamtlich oder freiwillig für den 

Schachsport in Sachsen-Anhalt einsetzen. 

12.1.1 Bronze 

mindestens einjähriges herausragendes ehrenamtliches oder freiwilliges Engagement im Schachsport in 

Sachsen-Anhalt (auf Vereins-, Kreis-, Bezirks- oder Landesebene) 

12.1.2 Silber 

mindestens zweijähriges herausragendes ehrenamtliches oder freiwilliges Engagement im Schachsport in 

Sachsen-Anhalt (auf Vereins-, Kreis-, Bezirks- oder Landesebene) 

12.1.3 Gold 

mindestens vierjähriges herausragendes ehrenamtliches oder freiwilliges Engagement im Schachsport in 

Sachsen-Anhalt (auf Vereins-, Kreis-, Bezirks- oder Landesebene) 

In begründeten Fällen (z. B. besonders zeitintensives Engagement in einem Projekt) können die zeitlichen 

Fristen auch unterschritten werden.   

12.2 Antragstellung, Bearbeitung und Verleihung 

Für die Verleihung ist ein Antrag notwendig. Das entsprechende Formblatt wird auf der Webseite des 

LSV bereitgestellt. Der Antrag muss mindestens drei Monate vor der geplanten Auszeichnung per Mail 

bei der Geschäftsstelle eingereicht werden.  

Über die Verleihung entscheidet der Vorstand der LSJ mit ¾ Mehrheit. Sollte ein Antrag für die 

Auszeichnung eines Vorstandsmitgliedes vorliegen, so ist dieses bei der Abstimmung nicht 

stimmberechtigt. 

Die Verleihung der Ehrennadeln in Bronze erfolgt durch den Verein im Auftrag der LSJ. Neben der 

Ehrennadel werden eine Urkunde und ein Präsent überreicht. 
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Die Verleihung der Ehrennadeln in Silber und Gold erfolgt durch ein Vorstandsmitglied der LSJ. Neben 

der Ehrennadel werden eine Urkunde und ein Präsent überreicht. 

Die Auszeichnung in Silber und Gold kann auch verliehen werden, wenn Bronze bzw. Silber noch nicht 

verliehen wurde. 

Für Jugendliche und junge Erwachsene, die mit der Ehrenmedaille in silber oder gold ausgezeichnet 

wurden, übernimmt der LSV die Kosten für ein Ausbildungsangebot des Verbandes in Sachsen-Anhalt. 

12.3 Bestellung, Kosten, Rückmeldung  

Die Kosten der Verleihung (Druckkosten Urkunden, Ehrenmedaillen, Präsente ggf. Porto) trägt der LSV. 

Die Geschäftsstelle ist für den Urkundendruck bzw. die Beauftragung zuständig. Die Verleihungen sind in 

das elektronische Verwaltungssystem des DSB einzupflegen. 

13 Schachball und Votingpreise 

Der LSV richtet jährlich eine Ehrungsveranstaltung aus, bei der neben den bei offiziellen Meisterschaften 

erfolgreichen Sportlern und Sportlerinnen auch das Ehrenamt gewürdigt werden soll. 

In fünf Kategorien soll die Öffentlichkeit die besten Personen auswählen, die bei der 

Ehrungsveranstaltung geehrt werden sollen. Dabei stellt eine Jury jeweils fünf Kandidatinnen und 

Kandidaten zur Onlineabstimmung. Die Vorschläge an die Jury können von Vereinen oder 

Privatpersonen kommen. 

Die Jury setzt sich aus zwei Mitgliedern, die das Präsidiums des LSV nominiert, zwei Mitgliedern, die der 

Vorstand der LSJ ernennt und einem Mitglied, welches das Juniorteam der LSJ bestimmt, zusammen. 

13.1 Newcomer des Jahres 

In dieser Kategorie sollen die Überraschungen des Jahres ausgezeichnet werden. Dies kann ein 

Nachwuchstalent sein, was überraschend die eigene Altersklasse bei der LJEM gewonnen hat, aber auch 

Trainer und Trainerinnen, die erstmals mit Talenten bei Meisterschaften vertreten waren. Oder 

Personen, die den Setzlistenplatz bei der LEM stark verbessert haben oder mit dem höchsten DWZ-

Gewinn in einer Saison oder Ähnliches. 

13.2 Elternteil des Jahres 

Jeder weiß, dass kein Talent ohne die Unterstützung der Eltern erfolgreich sein kann. Hier sollen Eltern 

prämiert werden, die sich nicht nur um ihre eigenen Kinder kümmern, sondern auch den Verein, den 

Schachbezirk oder die LSJ unterstützen, sei es als gute Seele, als Organisationstalent, durch großzügige 

Spenden oder Ähnliches. 

13.3 Ehrenamtlicher Newcomer des Jahres 

Der gemeinnützige Sport funktioniert nicht ohne das Ehrenamt. Dafür braucht es auch Nachwuchs. 

Dieser soll in dieser Kategorie ausgezeichnet werden. Wer hat sein Engagement begonnen, oder eines 

nach langer Pause wieder aufgenommen? Wer hat den Tätigkeitskreis erweitert und mehr 

Verantwortung übernommen? Wer geht mit neuen Ideen eigene Wege mit seinem Verein? 

13.4 Partie des Jahres 

Kein Schachball ohne auch etwas schachliche Würze. In dieser Kategorie wird die beste Schachpartie 

gesucht. Es sollen unterhaltsame Partien mit taktischem Feuerwerk oder auch tiefen strategischen Ideen 

eingereicht werden, die dann bei der Ehrungsveranstaltung kurz kommentiert werden. 
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13.5 Coach des Jahres 

In Sachsen-Anhalt engagieren sich deutlich über 100 Personen ehrenamtlich als Schachtrainerin bzw. 

Schachtrainer, sei es im Verein oder auch in einer Schulschach-AG. Sie sorgen dafür, dass sich die 

talentierten Kinder und Jugendlichen entwickeln, dass der Vereinsabend unterhaltsam ist oder entfachen 

bei vielen Kindern in einer AG die Begeisterung für das Schachspiel. In dieser Kategorie sollen nicht nur 

die Medaillen zählen, sondern auch eine gesteigerte Beteiligung beim Trainingsabend oder viele neu 

gewonnene Mitglieder. 

Die ersten drei Personen jeder Kategorie des Onlinevotings werden zum Schachball eingeladen und 

erhalten eine Urkunde.  

Bei der besten Partie werden beide Spielerinnen bzw. Spieler jeweils eingeladen. Die Erstplatzierten 

erhalten darüber hinaus einen Pokal. 

Die Fahrtkosten haben alle Personen selber zu tragen. 

14 Dokumentation 

Die Dokumentation und Pflege der Datenbank zu den Ehrungen und Überwachung der Ehrungsordnung 

obliegt der Geschäftsstelle. 

15 Schlussbestimmungen 

Alle in der Ehrungsordnung enthaltenen Auszeichnungen können an eine Person jeweils nur einmal 

verliehen werden.  

Bei einem Verstoß gegen die Verbandsinteressen können Ehrungen durch den Verbandstag des LSV, das 

Präsidium des LSV, den Vorstand des LSV bzw. durch den Vorstand der LSJ wieder aberkannt werden. 

Die Aberkennung erfolgt auf Antrag eines Mitglieds der genannten Organe und muss mit der gleichen 

Mehrheit (in der Regel mit ¾ Mehrheit) beschlossen werden, mit der die Verleihung beschlossen wurde.  

16 Inkrafttreten 

Die Ehrungsordnung tritt durch Beschluss des Präsidiums des Landesschachverbandes Sachsen-Anhalt 

mit Wirkung vom 13.12.2025 in Kraft. 

 

 


